
         Jahresabschluss der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe zum 31. Dezember 2018 
 
 

I. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und über die Be-
handlung des Jahresergebnisses 2018 der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe 

 
Die Bilanz der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe zum 31. Dezember 2018 wird in Aktiven 
und Passiven auf EUR 75.141.527,66 und die Gewinn- und Verlustrechnung auf EUR - 
800.687,89 festgestellt. Der Jahresverlust von EUR - 800.687,89 soll aus der „Allgemeinen 
Rücklage" abgedeckt werden. 
 
Entsprechend den steuerlichen Mindestgewinnvorschriften des Abschnitts 32 KStR 1990 in Ver-
bindung mit dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 09.02.1998 IV B 7 - S 
2744¬2/98 und der Konzessionsabgabenverordnung - KAV - vom 9. Januar 1992 (BGBl. I. S. 
12) wurden die Höchstsätze der Konzessionsabgaben-VO an die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe 
abgeführt. 
 
Die Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Homburg v. d. 
Höhe erfolgte am 31. Oktober 2019. 
Mehrheitlich beschlossen bei 40 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen. 

 

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 25. Juni 2019 
den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe, Eigenbetrieb der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, 
Bad Homburg v. d. Höhe 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe, Eigenbetrieb der 
Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, Bad Homburg v. d. Höhe, – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe, Eigenbetrieb der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie den ergänzenden Bestimmungen des 
EigBGes Hess ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertrags-
lage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften sowie den 
ergänzenden Bestimmungen des EigBGes Hess und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 



 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ un-
seres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Eig-
BGes Hess in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigen-
betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können. 
 
Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 
 



Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetrie-
bes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Vorschriften des EigBGes Hess entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse o-
der Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 



der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-
triebes vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga-
ben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um- 
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 
 
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 
EnWG 
 
Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach 
für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Tätig-
keitsabschluss für die Tätigkeit „Gasverteilung“– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2018 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des 
Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 2 Satz 
1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind – geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung 
 

 wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die 
Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 in allen wesentlichen Belangen erfüllt 
und 

 

 entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den 
Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG. 

 
Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend 
sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile hierzu zu dienen. 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b  
Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung 
dieser Pflichten als notwendig erachtet haben. 
 



Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen 
Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertan-
sätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar 
erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde." 
 
Frankfurt am Main, den 25. Juni 2019 
 
PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 
Dirk Fischer  ppa. Marc Krizaj 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 

 

III. Veröffentlichung 
 

Die Veröffentlichung erfolgt gemäß § 27 Abs. 4 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes Hess) des 
Landes Hessen in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 154) zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121),und §15 Abs. 2 der Betriebssatzung für die 
Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe vom 29. Oktober 2009 zuletzt geändert durch die erste 
Satzung zur Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe 
vom 15. Dezember 2011 (veröffentlicht am 16. Januar 2012). 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe 
zum 31. Dezember 2018 liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 
 
6. Januar bis 14. Januar 2020 während der Servicezeiten. 

 
montags bis freitags von 8,00 - 12,00 Uhr 
 
im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe, Steinmühlstraße 26,  
61352 Bad Homburg v. d. Höhe im 2. Obergeschoss öffentlich aus. 
 
Bad Homburg v. d. Höhe, den 05. Dezember 2019 

 
STADTWERKE BAD HOMBURG V. D. HÖHE 

Ralf Schroedter 

Direktor 
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